
PVO: 9. Bestands- und Buchprüfungen

9.   Bestands- und Buchprüfungen 

Der Anstaltsleiter oder ein von ihm beauftragter Bediensteter, der nicht der Wirtschaftsverwaltung angehört, 
prüft die Bestände und das Buchwerk der Personalverpflegung entsprechend Ziffer 6.3 VerpflO.

 


